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Leistungen Gesundheitsförderung.   

Ambulante Zusatzversicherung plus. 
  
  

Folgende Leistungen sind für Kundinnen und Kunden von innova mit den ambulanten Zusatzversicherungen abgedeckt. 

Beiträge an gesundheitsfördernde Massnahmen.  

Mit der Deckungsvariante plus drei übernimmt innova bis zu 75 Prozent der Kosten für anerkannte Gesundheitskurse, maxi-
mal 300 Franken pro Kalenderjahr (gemäss Kursliste). 

Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung:  

Der Kurs muss von Qualitop-, QualiCert- oder vergleichbar zertifizierten Kursleiterinnen und Kursleitern bzw. Anbietern 
durchgeführt werden. Im Bereich Schwangerschaft sind auch anerkannte Hebammen oder Kliniken zugelassen. 

Wichtiger Hinweis:  

Die Kurskosten müssen auf der Rechnung klar getrennt von allgemeinen Fitnessleistungen (z. B. Krafttraining) ausgewiesen 
sein. Nur eindeutig abgegrenzte Kursangebote werden rückvergütet. Die Rückerstattung erfolgt aus dem Konto «Gesund-
heitsförderung». Dabei gilt die jährliche Gesamtlimite für Gesundheitsförderungsleistungen. 

Leistungsumfang:  

– Max. 50 Franken für ein Abonnement mit 10–19 Lektionen. 
– Max. 100 Franken für ein Abonnement mit 20 oder mehr Lektionen. 
– Maximal ein Kurs pro Kalenderjahr. 

Anerkannte Kurse:  

– Aerobic. 
– Aqua-Gym. 
– Ausdauertraining/ Cardio-Fitness. 
– Gymnastik. 
– Pilates. 
– Yoga. 

Anerkannte Kurse im Bereich Schwangerschaft:  

– Pilates zur Rückbildung. 
– Schwangerschaftsgymnastik. 
– Rückbildungsgymnastik. 
– Schwangerschaftsyoga. 
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Mentale Gesundheitsberatung.  

Mit der Deckungsvariante plus drei beteiligt sich innova zu 75 Prozent, maximal 300 Franken pro Kalenderjahr, an mentaler 
Gesundheitsberatung gemäss Liste. Die Kostenübernahme erfolgt über das Konto Gesundheitsförderung. 

Voraussetzungen für eine Kostenbeteiligung:  

– Die Leistung muss als Online-Coaching (nicht Therapiesitzung) klar erkennbar sein. 
– Nur Angebote, die nicht im Rahmen der Grundversicherung oder anderer Versicherungsleistungen abgerechnet werden 

können, sind erstattungsfähig.  

Leistungsumfang:  

– Psychologisches Coaching zur kurzfristigen Unterstützung in Krisensituationen. 
– Maximal drei Coaching-Sitzungen pro Kalenderjahr. 
– Pro Sitzung werden bis zu 60 Franken anerkannt. 
– Die Kostenübernahme erfolgt zu 75 Prozent, d.h. bis zu 45 Franken pro Sitzung werden zurückerstattet. 
– Die Rückerstattung erfolgt aus dem Konto «Gesundheitsförderung». Dabei gilt die jährliche Gesamtlimite für Gesundheits-

förderungsleistungen. 

Anerkannte mentale Gesundheitsberatungen:  

Aepsy.  

Aepsy ist eine Plattform, die sich auf psychologische Beratung und Unterstützung konzentriert. Sie bietet vor allem digitale 
Dienstleistungen im Bereich der mentalen Gesundheit an. Aepsy verbindet Menschen mit psychologischen Fachkräften, 
Therapeuten und Coaches, um eine Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich der mentalen Gesundheit zu fördern. 

innova beteiligt sich an den Kosten für die Durchführung von Online-Coachings für Einzelpersonen als Massnahme der 
Krisenintervention. Die Übernahme der Coaching-Kosten soll Betroffene gezielt dabei unterstützen, neue oder belastende 
Lebenssituationen zu bewältigen und erste Schritte zur Stabilisierung und Neuorientierung zu ermöglichen 

 

Beiträge an Sportvereine.  

Mit der Deckungsvariante plus drei beteiligt sich innova zu 50 Prozent, maximal 100 Franken pro Kalenderjahr, an Vereins-
beiträgen gemäss Liste. Die Rückerstattung erfolgt aus dem Konto "Gesundheitsförderung". Dabei gilt die jährliche Gesamt-
limite für Gesundheitsförderungsleistungen. 

Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung:   

Der Vereinsbeitrag wird nur für Sportarten gemäss anerkannter Liste erstattet. 

Anerkannte Sportvereine:  

Swiss Olympic Sportarten (siehe Sportarten gemäss Swiss Olympic-Liste unter Ausschluss der Risikosportarten). 

Leistungsumfang:  

– 50 Prozent Kostenbeteiligung pro Vereinsbeitrag, maximal 100 Franken pro Kalenderjahr. 
– Pro Jahr ist nur ein Vereinsbeitrag erstattungsfähig. 

Die Rückerstattung erfolgt aus dem Konto «Gesundheitsförderung». Dabei gilt die jährliche Gesamtlimite für Gesundheitsför-
derungsleistungen. 
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Wichtige Hinweise:  

Für Risikosportarten (Wagnisse) werden keine Vereinsbeiträge übernommen. Diese Sportarten sind ausdrücklich von der 
Leistung ausgeschlossen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
für die Zusatzversicherungen Einzelversicherungen (Ausgabe 1. Januar 2022), Artikel 27 Absatz h.  
 

Leistungsübersicht Leistungen plus eins Leistungen plus zwei Leistungen plus drei 

Krafttraining im Fitnesscenter* keine Leistungen 75 Prozent bis max. 250 
Franken keine Leistungen 

Mentale Gesundheitsberatung keine Leistungen keine Leistungen 
75 Prozent, bis 300 Franken, 
für mentale Gesundheitsbera-
tung, gemäss Liste** 

Gesundheitsfördernde Kurse 
während der Schwangerschaft keine Leistungen keine Leistungen 

75 Prozent, bis 300 Franken, 
für Besuch von gesundheits-
fördernden Kursen, gemäss 
Liste** 

Gesundheitsfördernde Mass-
nahmen und Kurse keine Leistungen keine Leistungen 

75 Prozent, bis 300 Franken, 
für gesundheitsfördernde 
Massnahmen und Besuch von 
gesundheitsfördernden Kur-
sen, gemäss Liste** 

Beiträge an Vereine keine Leistungen keine Leistungen 

Für Beiträge an Vereine wer-
den 50 Prozent der Kosten, im 
Maximum 100 Franken pro 
Kalenderjahr erbracht (unter 
Berücksichtigung der Ge-
samtlimitierung pro Kalender-
jahr)** 

Maximale Leistungen pro Kalenderjahr. 
* Die Leistungen werden für vorbeugendes Krafttrainig unter qualifizierter Anleitung zur Verhinderung von Rückfällen von Rückenleiden, Knieverlet-
zungen usw. erbracht. innova führt eine Liste der anerkannten Fitnesscenter und der Abonnementsdauer. Diese Liste wird laufend angepasst und kann 
bei innova eingesehen oder auszugswiese einverlangt werden.  
** Aus dem Konto Gesundheitsförderung. 

Abonnements in Fitnesscentern  

innova unterstützt Ihre Gesundheit durch die Übernahme von 75 Prozent der Kosten für Abonnemente in Fitnesscentern, bis 
zu einem Maximum von 250 Franken pro Kalenderjahr. Diese Unterstützung ist Teil der ambulanten Zusatzversicherung plus 
zwei. 

Voraussetzungen für eine Kostenbeteiligung:  

– Das Fitnesscenter Abonnement beinhaltet gerätegestütztes Kraft- und/oder Ausdauertraining. 
– Das Fitnesscenter verfügt über eine Zertifizierung von QualiCert, Qualitop, Fitness Guide oder ist in einer Hochschulspor-

torganisation. 
– Das Abonnement ist für ein halbes oder ein ganzes Jahr gültig.  

Wichtiger Hinweis: Einmalige Bestätigung von Ihrem Arzt.   

Ihr Arzt muss einmalig bestätigen, dass das geplante Training einen Rückfall bei Rückenleiden, Knieverletzungen etc. verhin-
dern soll. Bitte reichen Sie diese Bestätigung zusammen mit der Rechnung des Fitnesscenters ein. 

Vertragsbestimmungen.  

innova übernimmt die Leistungen gemäss den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie den massgebenden Zu-
satzbedingungen (ZB) der ambulanten Krankenzusatzversicherungen sanvita plus (eins, zwei und drei), sowie activa plus 
(eins, zwei, und drei). 


